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§ 16 Leistungen zur Eingliederung 
 
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für 
Arbeit Leistungen nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann die 
übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten und Sechsten Abschnitt 
des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten Abschnitt 
des Sechsten Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 
421k, 421n, 421o, 421p, 421q und 421t Absatz 4 bis 6 des 
Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Einglie-
derungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürf-
tige nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 und 
4, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
und die §§ 109 und 111 des Dritten Buches entsprechend. § 1 
Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3 und § 77 Abs. 3 des Dritten 
Buches sind entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten 
für die Leistungen nach Absatz 1 die Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme der Verord-
nungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches sowie der 
Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur und mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes das 
Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Bu-
ches gilt mit der Maßgabe, dass die Förderung aus dem Ver-
mittlungsbudget auch die anderen Leistungen nach dem 
Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf. 
Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in § 
421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen 
der öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 421g 
Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbeschaf-
fungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen gleich. 
 
 

(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches 
können Leistungen auch für die Anbahnung und Aufnahme 
einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden. 
 
(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende kann die Ausbildungsvermittlung durch die 
für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der Bundes-
agentur wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die 
Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei der 
Ausführung des Auftrags nach Satz 1 festzulegen. 
 
(5) Die Entscheidung über Leistungen und Maßnahmen nach 
§§ 45, 46 des Dritten Buches trifft der nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 oder der nach § 6b Abs. 1 zuständige Träger. 
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Wesentliche Än-
derungen: 

 
Fassung vom 07.12.2007: 
 
redaktionelle Änderung: Änderung Gesetzestext 
 
Fassung vom 22.04.2008: 
Redaktionelle Anpassung: Weitere Leistungen 
Weitergewährung von Eingliederungsleistungen nach Wegfall der Hilfebedürf-
tigkeit (Rz. 16.47 bis Rz. 16.55) und entsprechende Anpassung der Darlehens-
vorschriften 
Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16a (Rz. 16.30a) 
 
Fassung vom 01.07.2008: 
Redaktionelle Änderung; Anpassung an die Regelsatzänderung zum 
01.07.2008 
 

 
 
Die internen Arbeitshinweise des Kreises Kleve zu § 16 SGB II werden zur Zeit überarbeitet 
und abgestimmt. Die aktualisierten Hinweise werden in Kürze zur Verfügung gestellt. 


